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Sitzungsvorlage für Rhodt unter Rietburg Gemeinderat (öffentlich) 

 
 
 
  Gemeindewald 

- Kalkungsbedürftigkeit und Möglichkeit der Förderung von Kalkungsmaß-nah-
men mit Hubschrauber 
 
Es besteht die Möglichkeit Förderungen für Kalkungsmaßnahmen im Gemeindewald 
in Höhe von 90% des Nettobetrages zu erhalten. Dafür ist ein Grundsatzbeschluss der 
betroffenen verbandsangehörigen Gemeinden des Forstzweckverbandes Modenbach 
notwendig. Sobald dieser vorliegt kann das Forstamt Haardt für die an der Kalkungs-
maßnahme teilnehmenden Gemeinden die entsprechenden Förderanträge erstellen. 
Nach Förderzusage durch die Förderstelle in Neustadt und entsprechendem Auftrag 
der Gemeinde würde das Forstamt Haardt die Ausschreibung durchführen, den Auftrag 
vergeben und danach die Maßnahme im Jahr 2022 im Auftrag und auf Kosten des 
Forstzweckverbandes Modenbach, der ab dem 01.01.2022 für die Waldbewirtschaf-
tung zuständig ist, durchführen. 
 
All diese Maßnahmen benötigen einen gewissen Zeitlauf. Bis alle Beschlüsse der 
Räte, Förderanträge und Ausschreibung erledigt sind, wird einige Zeit vergehen. Des-
halb plant das Forstamt Haardt die Durchführung der Kalkung auch aufgrund des Be-
sucherdruckes, in den Monaten Oktober bis Ende November 2022. 
 
Insgesamt handelt es sich für alle beteiligten Gemeinden um insgesamt 872,8 ha Kal-
kungsfläche, bei der rund 2.618 to Gesteinsmehl ausgebracht wird. Die Gesamtkos-
ten belaufen sich auf 235.666 € netto bzw. 280.442 € brutto. 
 
Die voraussichtliche Förderung beträgt ca. 90% der Nettokosten ( = 212.099 €). Da 
der Forstzweckverband ab 01.01.2022 regelbesteuert ist, kann die Umsatzsteuer als 
Vorsteuer geltend gemacht werden. Beim Forstzweckverband verbleiben dann 10% 
der Nettokosten (= 23.566 €), die von der im Jahre 2021 erhaltenen Bundeswahlprä-
mie finanziert werden können. 
 
 
 
 

  



Für die Ortsgemeinde Rhodt würden folgende Kosten anfallen, die vom Forstzweck-
verband Modenbach getragen werden: 
 

 
 
Um entsprechend günstige Ausschreibungsangebote zu erhalten, sollten sich alle 
Kommunen schnellstmöglich an der Maßnahme beteiligen, zumal die Möglichkeit im 
nächsten Jahr zu kalken eine kostengünstige Chance für die Wälder darstellt, die ge-
nutzt werden sollte.  
 
Die Kalkung ist eine Vorsorgemaßnahme gegen die weitere Bodenversauerung in un-
seren Wäldern. 
 
Als Ansprechpartner der Maßnahme steht der zuständige Revierleiter, Herr Kaber, 
zur Verfügung. 
 
 
 
 
 

 
Finanzierung (Stellungnahme des Fachbereich Finanzen): 
 

Bei positiver Beschlussfassung des Gemeinderates wird die Kalkungsmaßnahme im 
Haushalt 2022 beim Forstzweckverband Modenbach veranschlagt. Der auf den Ge-
meindewald Rhodt verbleibende Eigenanteil wird von der Bundeswaldprämie finan-
ziert. 
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Beschlussvorschlag: 
 

Der Gemeinderat stimmt der Kalkungsmaßnahme zu. Die auf den Gemeindewald 
Rhodt verbleibenden 10% der Nettokosten sollen vom Forstzweckverband Modenbach 
über die bereits erhaltene Bundeswaldprämie finanziert werden. 
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